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Fragen und Antworten zum Beitrag für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität
Stand von: 14.08.2025

Allgemeine Fragen (Zusammenlegung, Erarbeitung der Richtlinie, Finanzierung Bund:Kantone, Kürzungen)
Wird die Zusammenlegung tatsächlich zu einer administrativen Vereinfachung führen? In der Praxis und im Vollzug? 
Administrative Vereinfachungen sollen das neue Programm attraktiver machen. Zum Beispiel wird es weniger Projekt- und Schlussberichte geben (das BLW erwartet weniger als 150 BrBL-Projekte anstatt bisher über 1000 Vernetzungsprojekte und 137 Landschaftsqualitätsprojekte), es werden keine Zwischenberichte werden mehr gefordert, und inhaltlich-fachliche Synergien zwischen den heutigen Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekten können mit den Projekten für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität realisiert werden.
Wie realistisch ist die Einführung 2028? Wo stehen die Kantone aktuell? 
Eine sehr grosse Mehrheit der Fachleute der Kantone, die für die Erarbeitung der Projektentwürfe und -gesuche zuständig sind, signalisieren dem BLW, dass sie bereits sein werden für eine Einführung im 2028. Wenn Kantone Bedenken bezüglich der Einführung auf 2028 äussern, hat dies mit der Anpassung der kantonalen IT-Systeme (insbesondere neues NIKA-System) zu tun.  
Der aktuelle Diskurs legt verstärkt den Fokus auf Massnahmen zur Biodiversität – wie kann dennoch eine gerechte Berücksichtigung der Landschaftsqualität sichergestellt werden? 
Beide Aspekte müssen in den Projektentwürfen und -gesuchen berücksichtigt werden, was auch im Bundesmassnahmenkatalog ersichtlich ist (es sind gleich viele Massnahmen auf die Landschaftsqualität wie auf die regionale Biodiversität ausgerichtet). Der Bund überprüft, ob den beiden Aspekten ausreichend Sorge getragen wurde. Falls dies nicht der Fall ist, formuliert er nach der Prüfung der Projektentwürfe entsprechende Auflagen an die Kantone, die diese in der Erarbeitung der Gesuche zu berücksichtigen haben.
Werden die Anforderungen höher und gleichzeitig weniger attraktiv sein als bei den bestehenden Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsmassnahmen?
Zusätzlich zu den obengenannten administrativen Vereinfachungen werden Massnahmen zur Förderung der regionalen Biodiversität entsprechend den Kosten und dem Wert der Massnahme finanziert (und nicht mehr über den Pauschalbetrag von max. 1000 CHF / ha wie bei den aktuellen Vernetzungsprojekten). Durch die Erhöhung der Beitragsansätze für bestimmte Massnahmen kann deren Attraktivität gesteigert werden. Die Evaluationen der letzten Jahre (Evaluation Vernetzungsprojekte, Evaluation Landschaftsqualitätsprojekte) zeigen, dass die Wirksamkeit dieser beiden Instrumente verbessert werden muss. Dies soll mit den BrBL realisiert werden. Auch ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) fordert eine Steigerung der Wirkung der finanziellen Mittel aus der Biodiversitätsförderung.
Wie erarbeitet das BLW die Richtlinie für Beitragsansätze der Massnahmen?  
Das BLW arbeitet mit agridea zusammen, um die Beitragsansätze der Bundesmassnahmen festzulegen, ebenso, um die bestehende Arbeitshilfe für die Beitragsermittlung der Landschaftsqualitätsmassnahmen aus dem Jahre 2013 für den BrBL zuhanden der Kantone zu aktualisieren
Wie schätzt es das BLW ein, wenn die Sparmassnahmen umgesetzt werden (von 90%-50%)?  Ist es realistisch, dass Kantone notwenige Beiträge übernehmen? 
Die meisten Kantone dürften mit einem Mitfinanzierungsanteil von 50 % Schwierigkeiten haben. Denn auch die Kantone haben limitierten Ressourcen. Eine höhere Beteiligung der Kantone an den Kosten könnte zu weniger Projekten, weniger Massnahmen oder niedrigeren Beitragsansätzen führen.
Wenn die Massnahmen ungenügend umgesetzt sind (oder keine Beratung in den ersten 4 Jahren gemacht wurde), gibt es Sanktionen/Kürzungen?  
Ja, die angemeldeten Massnahmen müssen richtig umgesetzt werden, damit keine Sanktion/Kürzung erfolgt. Wird die Beratungspflicht nicht eingehalten, so beträgt die Kürzung 1000 Franken (gemäss DZV, Anhang 8). 

Begrifflichkeiten zu Räumen (Teilgebiet und Gebiet Zusatzbeitrag)
Die Begriffe Fördergebiete und Teilgebiete ist uns unklar. Können Sie dies anhand von konkreten Beispielen erklären, damit wir da alle vom Gleichen reden? 
Antwort BLW: Ein Teilgebiet ist ein Gebiet, in dem bestimmte Massnahmen möglich sind und andere nicht (z.B. in Gebiet A sind möglich: Massnahmen 1, 7 und 13; in Gebiet B: Massnahmen 2, 5 und 8). Teilgebiete dürfen sich NICHT überlappen. Ein Teilgebiet muss innerhalb eines Projektgebietes liegen. Mehrere Teilgebiete innerhalb eines Projektgebiets sind möglich. Die Teilgebiete wurden geschaffen, weil in den Landschaftsqualitätsprojekten solche Gebietstypen für unterschiedliche Landschaftseinheiten viel verwendet wurden und darin zur Steuerung von Massnahmen (Zulassen vs. Nicht-zulassen).

Ein Gebiet Zusatzbeitrag (neuer Name des ehemaligen Fördergebiets) ist ein Gebiet, in dem die Bundesmassnahme "Gebietsspezifischer Zusatzbeitrag" möglich ist. (z.B. 25 % Bonus für Amphibienfördermassnahmen in Gebiet I); Gebiete Zusatzbeitrag dürfen sich überlappen.
Eine technische Ergänzung betreffend Minimalem Geodatenmodell: Die Klasse «Gebiet Zusatzbeitrag» kann auch verwendet werden, wenn sich überlappende Gebiete benötigt werden, in denen Massnahmen erlaubt und anderen nicht erlaubt sind, wie diese bei den heutigen Fördergebieten im Rahmen der Vernetzung der Fall ist.

IST-Analyse, Projektziele und SOLL-Werte
In der Richtlinie steht unter 2.3 "Die Verbreitung der relevanten Ziel- und Leitarten gemäss der UZL sowie deren Potenziale ist zu erläutern." Die Festlegung der relevanten Ziel- und Leitarten erfolgt gemäss Richtlinie aber erst unter Punkt 2.5. Wie viele Ziel- und Leitarten müssen in Punkt 2.3 aber auch 2.5 im Bericht, der möglichst kurzgehalten werden soll, aufgeführt werden?
In Kapitel 2.3 geht es darum, a) die Biodiversität, die Sie derzeit im Projekt haben (= Biodiversität des Ausgangszustands), und b) die allgemeinen kantonalen Ziele, die Sie haben, zu erläutern.
a) In Kapitel 2.3 können Sie beispielsweise die im Rahmen Ihrer ökologischen Vernetzungsprojekte oder der Fachplanung ökologischen Infrastruktur durchgeführten Analysen zusammenfassen und die Menge der ökologisch wertvollen Flächen in Ihrem Projekt angeben (z. B. 70 ha ökologisch wertvolle Flächen im Ackerbaugebiet). In Kapitel 2.5 hingegen geht es darum, zu erläutern, wie Sie die zu fördernden Arten des Projekts definieren (z. B. auf der Grundlage der ökologischen Infrastruktur oder auf der Grundlage der im Rahmen bestehender Vernetzungsprojekte ausgewählten Arten). Sie können die Zielarten und Merkmale in einem Anhang auflisten. Denn der Bericht sollte kurz sein, um sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Zusätzliche Informationen (wie die ausgewählten Arten) können im Anhang aufgeführt werden (der nicht zu den 35 Seiten zählt). Es gibt keine Mindest- oder Höchstanzahl der aufzulistenden Arten.
b) Sie müssen Ihre kantonalen Ziele für die regionale Biodiversität erläutern, die sich auf kantonale Grundlagen wie Ihre kantonale Biodiversitätsstrategie, die ökologische Infrastruktur oder das Landschaftskonzept Schweiz stützen. Dabei geht es beispielsweise um die Verbreitung der Ziel- und Leitarten sowie deren Potenziale im Projekt. In Kapitel 2.5 müssen hingegen die Projektziele auf der Grundlage Ihrer allgemeinen kantonalen Ziele angegeben werden (z. B.: allgemeines kantonales Ziel: Verbesserung der Biodiversität im Ackerbaugebiet; spezifisches Projektziel: Der Umfang der Biodiversitätsförderflächen mit hoher Qualität wird im Ackerbaugebiet substanziell erweitert).  
Können wir für Punkt 2.3 in der Richtlinie auch einen GIS-Layer einreichen, in welchem die aggregierten Daten (km-Quadrat) für UZL-Arten drin sind, allenfalls ergänzt mit kantonalen Handlungsarten, sollten diese nicht zeitgleich UZL-Arten sein? Das Potenzial oder der Handlungsbedarf in einem Naturraum ergibt sich dann aus der Anzahl km-Quadrate, in denen sie nachgewiesen wurden. Oder was für Angaben benötigt ihr bei dieser Anforderung?
Sie können gerne einen GIS-Layer einreichen. Allerdings muss in Kap. 2.5 der Handlungsbedarf entsprechend der Ausgangslage der Biodiversität und Ihren kantonalen Zielen erläutert werden. Basierend auf dem oben genannten Beispiel (allgemeines kantonales Ziel: Verbesserung der Biodiversität im Ackerbaugebiet) besteht der Handlungsbedarf darin, mehr ökologisch wertvolle Flächen im Ackerbaugebiet zu schaffen. Der spezifische SOLL-Wert für das Projekt lautet daher, 10 % der Fläche im Ackerbaugebiet als ökologisch wertvolle Flächen auszuweisen.
Kann man auch Artengruppen mit ähnlichen Bedürfnissen (z.B. im bodennistende Wildbienen, Eier in Stängelablegende Heuschrecken) anstelle von Ziel- und Leitarten unter Punkt 2.5 aufführen.
Ja, Sie können die von Ihnen ausgewählten Zielarten und Merkmale in Gruppen mit gleichen Bedürfnissen zusammenfassen (z. B. Arten, die an trockene Standorte gebunden sind, oder Arten, die an Ackerbauflächen gebunden sind) und diese Gruppen oder die Auswahl der Arten in Kapitel 2.5 erläutern. Sie können diese Gruppen auch zur Definition Ihrer Teilgebiete verwenden (z. B. Teilgebiet Trockenraum oder Teilgebiet Ackerbaugebiet). So könnten Sie beispielsweise den Ansatz der regionalen Biodiversität mit dem Ansatz der Landschaftsqualität kombinieren. Dies ist jedoch nur ein Beispiel, dem Sie folgen können, aber nicht müssen.
In welcher Form sind der kantonale Richtplan sowie weitere Grundlagen gemäss Art. 6 RPG zu berücksichtigen? Genügt es bei Punkt 2.3 aufzuführen, welche Festsetzungen es gibt (z.B. Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung, Wildtierkorridore etc.)? Oder welche zusätzlichen Informationen benötigt ihr noch? 
Nein, es genügt nicht, bei Punkt 2.3 aufzuführen, welche Festsetzungen es gibt. Es geht darum, zu erklären, was in der Region in Bezug auf Biodiversität und Landschaften wichtig ist und wie dies im Projekt berücksichtigt werden muss (z. B. gibt es im Projekt kantonale Feuchtgebiete, und die kantonalen Ziele besagen, dass die Biodiversität der Feuchtgebiete durch die Wiedereröffnung von Teichen oder die Rodung von Feuchtwäldern gefördert werden muss).
Beratung (Beratungspflicht & Bundesmassnahme)
Was ist "Pflichtberatung" und was ist darüber hinausgehend? (zB. Kleingruppe Pflicht, Einzelberatung mit Beitrag?)
Pflichtberatung: es werden Themen der BD und LQ angesprochen; sie kann in Kleingruppen stattfinden; sie muss durch eine qualifizierte Beratungsperson erfolgen; es müssen nicht alle Flächen aller teilnehmenden Betriebe betrachtet werden, sondern es können ca. drei exemplarische Flächen/Elemente angeschaut werden. Beratungsbeitrag: die Beratung erfolgt einzelbetrieblich durch eine qualifizierte Beratungsperson für gesamtbetriebliche Beratungen; die Beratung muss auf dem Betrieb stattfinden; sie muss gesamtbetrieblich sein, d.h. im Vorfeld der Beratung bezieht die Beratungsperson die gesamte Betriebsfläche und Themen wie Düngebilanz in die Beratung mit ein.
Wer kann den anderen Teil der Beratung finanzieren? Kanton, Gemeinden, Projektbeiträge (Trägerverein), oder muss Landwirt selber finanzieren? 
Zunächst ist zwischen der (a) Pflichtberatung und der (b) Bundesmassnahme “Beitrag für gesamtbetriebliche Beratung» zu unterscheiden.  Zu a) Die Pflichtberatung kann der Kanton (bzw. andere Stellen der öffentlichen Hand) nach den im Kanton üblichen Finanzierungsmodellen finanzieren. Kantone bzw. Gemeinden und Gemeindeverbünde handhaben dies bei der Vernetzung, bei der heute ja bereits eine Pflichtberatung besteht, sehr unterschiedlich. Es gibt eine Vielzahl von Finanzierungsmodellen. Zu b) Die Bundesmassnahme “Beitrag für gesamtbetriebliche Beratung» co-finanzieren die Kantone in gleicher Art und Weise wie die übrigen Massnahmen, ob es nun regionale Massnahmen oder Bundesmassnahmen sind. 50% der Beratungskosten finanzieren die Betriebe, die die Beratung in Anspruch nehmen. Der Kanton kann auch hier etablierte Finanzierungsmodelle der Beratung fortführen, wenn er bspw. die Beratung speziell unterstützt (z.B. Kt AG im Rahmen von Labiola).
Gemäss Kapitel 3.1. der Richtlinie besteht für die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, die Beiträge für die rBL erhalten eine Beratungspflicht. Sind damit auch die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter der Sömmerungsbetriebe gemeint?
Nein, die Beratungspflicht im Sinne der DZV (Art. 79 Abs.2) gilt nur für die Ganzjahresbetriebe. Tatsächlich ist es schwierig, eine Beratungspflicht für Sömmerungsbetriebe zu fordern, da diese oft weit voneinander entfernt oder vom Ganzjahresbetrieb entfernt sind (wenn LandwirtInnen ein Ganzjahresbetrieb und ein Sömmerungsbetrieb bewirtschaften). Im Erläuterungsbericht zum VOP24 hatten wir folgendes geschrieben: «Die bisherige Beratungspflicht im Rahmen der Vernetzungsprojekte wird deshalb beibehalten.» Das bedeutet, dass das BLW keine Beratungspflicht im Sömmerungsgebiet fordert. --> Die Richtlinie wird wie folgt angepasst werden: “Für Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Ganzjahresbetrieben, die Beiträge für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität erhalten, besteht eine Beratungspflicht. Es muss eine qualifizierte Beratung zu den Themen regionale Biodiversität und Landschaftsqualität erfolgen.” 
Ist eine freie Wahl der Beratungspersonen sinnvoll?
Bisherige Beratungspersonen sollten weiterhin gewählt werden können, da bereits ein Kontakt zu den Bewirtschaftenden besteht. Es könnte in bestimmten Fällen sinnvoll sein, die Beratungsperson zu wechseln, beispielsweise bei Konflikten. Ein Nachteil der freien Wahl kann aber sein, dass die Beratungsperson gewechselt wird, wenn die Bewirtschaftenden mit dem Inhalt der Beratung (d.h. den Empfehlungen) nicht einverstanden sind. Aus Sicht der Beratungspersonen und der Verwaltung sollte das jedoch kein Grund für einen Wechsel der Beratungsperson sein.
Das BLW hat gesagt, dass die Ersterhebung der Pflanzenarten für das QII-Attest im Rahmen der BrBL-Beratung erfolgen kann und dass die eigentliche Kontrolle zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt und nicht Teil der Beratung ist. Was genau wird hier als Ersterhebung definiert?
Die Begriffe definieren wir wie folgt:
Beratung BrBL: Die beratende Person kann feststellen, ob der Landwirt / die Landwirtin eine Fläche für Q II anmelden kann. Danach prüft ein/-e KontrolleurIn, ob die Fläche die Q II erfüllt. Falls die beratende Person auch Vollzugsaufgaben durchführen darf, darf sie die Ersterhebung im Rahmen der Beratung selbst durchführen.
Ersterhebung BFF QII: Die Ersterhebung BFF Q II ist zwar eine Grundkontrolle. Sie wird durch eine Person durchgeführt, die für diese Aufgabe anerkannt ist. Die Feststellung des regionalen biologischen Potentials einer für Q II angemeldeten Fläche erfolgt nur einmal, und zwar bei der ersten Q II-Erhebung. Das Resultat dieser Feststellung wird protokolliert.
Grundkontrolle: Die Grundkontrolle und die Risikobasierte Kontrolle dürfen nur durch Personen durchgeführt werden, die Vollzugsaufgaben haben (z. B. Kontrolleur/-innen einer Kontrollorganisation, Amtsmitarbeitende). Eine Grundkontrolle wird einmal in 8 Jahren durchgeführt. Risikobasierte Kontrollen können häufiger durchgeführt werden. Beide können nicht innerhalb der Beratung BrBL stattfinden.
Wie soll die Qualität der Beratung gewährleistet werden? Der Kanton zeigt auf, wie die Beratung durch qualifizierte Beratungspersonen erfolgt (siehe Richtlinie BrBL). 
Die Kantone haben dabei viel Freiheiten, müssen aber auch Sorge dafür tragen und überzeugend argumentieren, dass die Beratung, die gemäss ihrem Plan zur Verfügung gestellt wird, zu qualitativ hochwertigen Beratungen führt. Im Prüfprozess durch das BLW unter Anhörung des BAFU wird dann angeschaut, ob die Erläuterung überzeugend ist. 
Seitens Bund wird geprüft, ob: 
· die Beratungen auf dem Feld durchgeführt werden; 
· die Beratungen auf dem Betrieb/den Betrieben der teilnehmenden Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter durchgeführt wird;
· die Gruppengrösse angemessen ist; 
· mehrere fachliche Themen bei der Beratung behandelt werden; 
· die betrieblichen Ziele aller an der Beratung teilnehmenden Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen besprochen werden; 
· qualifizierte Beratungspersonen eingesetzt werden resp. wie die Qualifikation dieser Personen durch den Kanton beurteilt wird. Die Beratungspersonen müssen in den Themenbereichen Biodiversität, Landwirtschaft und Landschaftsqualität Kompetenzen sowie Beratungskompetenzen aufweisen.
Wenn es zu wenig Beratende hat – wie wird priorisiert? Kann es passieren, dass ein/e LandwirtIn innerhalb der ersten 4 Jahren nicht beraten wird?
Der Kanton ist für die Bereitstellung der Beratung verantwortlich, welche spätestens nach vier Jahren nach der Anmeldung erfolgen muss. Die Priorisierung wurde von den Kantonen am Agridea-Anlass vom 26. Mai 2025 diskutiert. Diesbezüglich liegen folgende Überlegungen vor: Eine Priorisierung kann aufgrund der Betriebsgrösse oder aufgrund der Massnahmen vorgenommen werden. Eine weitere Möglichkeit ist, die Zeitspanne, in welcher die Beratungen stattfinden, auszudehnen, damit auch ausserhalb der Vegetationszeit Beratungen durchgeführt werden können.
Bei nicht-einzelbetrieblichen Beratungen soll der Kanton zeigen, wie er die Gleichwertigkeit der Beratung mit einer einzelbetrieblichen Beratung sicherstellt. Sollte nicht das BLW beschrieben, was die Gruppenberatung erfüllen soll? 
Die Beratung funktioniert in den Kantonen unterschiedlich, je nachdem, ob sie von externen Fachbüros, bewährten spezifischen Beratungsprogrammen (z. B. Labiola) oder von Personen aus dem Kanton durchgeführt wird. Es ist daher nicht möglich, auf nationaler Ebene alle Kriterien festzulegen, die die Kleingruppenberatung erfüllen muss. Die Richtlinie nennt jedoch folgende Beispiele: Durchführung auf dem Feld, Durchführung bei einem oder mehreren teilnehmenden Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, feldtaugliche Gruppengrösse, Behandlung mehrerer fachlicher Themen, Besprechung der betrieblichen Ziele aller teilnehmenden Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen. Der Berater oder die Beraterin muss Kompetenzen in folgenden Bereichen haben: Biodiversität, Landwirtschaft, Landschaftsqualität und Beratungskompetenzen (z.B. Motivation, Umgang mit Konflikten). 
Aus welchem Topf werden die Beratungen bezahlt?
Zunächst ist zwischen der (a) Pflichtberatung und der (b) Bundesmassnahme “Beitrag für gesamtbetriebliche Beratung» zu unterscheiden. 
Zu a) Bereits in den heutigen Vernetzungsprojekten gibt es eine Pflichtberatung, die in den BrBL fortgeführt wird. Kantone bzw. Gemeinden und Gemeindeverbünde handhaben die Finanzierung bei der Vernetzung sehr unterschiedlich. Es gibt eine Vielzahl von Finanzierungsmodellen. In einigen Kantonen übernehmen die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter die Beratungskosten in den Vernetzungsprojekten zu 100%; in anderen gibt es Mischfinanzierung über kantonale und weitere Mittel (z.B. der Gemeinden).
Zu b) Die Bundesmassnahme “Beitrag für gesamtbetriebliche Beratung» co-finanzieren die Kantone in gleicher Art und Weise wie die übrigen Massnahmen, ob es nun regionale Massnahmen oder Bundesmassnahmen sind. 50 % der Beratungskosten finanzieren die Betriebe, die die Beratung in Anspruch nehmen. Der Kanton kann auch hier etablierte Finanzierungsmodelle der Beratung fortführen, wenn er bspw. die Beratung speziell unterstützt (z.B. Kt AG im Rahmen von Labiola). 
Zudem ergeben sich aufgrund der nicht mehr verlangten Zwischenberichte und der reduzierten Anzahl von Projekten Einsparungen im Bereich der Projektführung/des Projektmanagements. Diese Kosten wurden bisher mehrheitlich von den Betrieben getragen. Diese administrativen Kosten werden zukünftig in stark reduzierten Mass anfallen. Davon profitieren die Betriebe, da die freiwerdenden finanziellen Mittel den Projekten und damit Betrieben zur Verfügung stehen.
Ist eine Plafonierung der Beratungskosten vorzusehen, um überhöhte Kosten zu vermeiden, wenn man bedenkt, dass die Landwirte sich beraten lassen müssen?
Es ist grundsätzlich möglich, dass die Kantone Beiträge begrenzen (siehe Richtlinie 2.8: Mechanismen zur Mengenbegrenzung). Dies betrifft auch die Bundesmassnahme “Beitrag für gesamtbetriebliche Beratung». D.h. Kantone können z.B. ein Kostendach für die Massnahme definieren bzw. die Anzahl der Betriebe, die die Bundesmassnahme “Beitrag für gesamtbetriebliche Beratung» beanspruchen können.
Bundesmassnahmen
Farbige Hauptkulturen
Ist für den Beitragsansatz die Anzahl an farbigen Kulturen relevant oder die Fläche?
Dies wird bei der Festlegung des Beitragsansatzes festgelegt.
Wie viele Kulturen sind notwendig zur Erlangung des Beitrages?
Dies wird bei der Festlegung des Beitragsansatzes festgelegt.
Prüft das BLW auch abgestufte Beiträge für mehr Kulturen?
Dies wird bei der Festlegung des Beitragsansatzes festgelegt.
Erhält jede Fläche von mind. 20 Aren den Beitrag, unabhängig von der Menge pro Betrieb?
Dies wird bei der Festlegung des Beitragsansatzes festgelegt.
Müssen die 20 Aren am Stück vorhanden sein oder über den Betrieb?
Sie müssen am Stück vorhanden sein, um eine positive Wirkung auf die Landschaft zu haben.
Warum wird das Dreschen verlangt?
Die Ernte der Dreschkulturen dient dazu, dass Kulturen, die von LQB profitieren, keine Alibikulturen sind und für die landwirtschaftliche Produktion von Nutzen sind.
Sieht das BLW keinen Widerspruch mit seiner Anforderung der Vermeidung von Mitnahmeeffekten (z.B. Raps)?
Da farbige Kulturen einen positiven Einfluss auf die Landschaft haben und im Rahmen des Co-creation Prozesses der Bundesmassnahmen mit den Kantonen im Jahr 2024 gewünscht wurden, werden sie mit BrBL-Beiträgen unterstützt. Der Beitragsansatz wird so gewählt werden, dass Mitnahmeeffekte ohne Zusätzlichkeit möglichst ausgeschlossen sind.
Ackerbegleitflora (spontane/autochthone oder Einsaat)
Gibt es unterschiedliche Beiträge für spontane, autochthone und eingsääte Bestände?
Dies wird bei der Festlegung des Beitragsansatzes berücksichtigt.
Was ist die Definitionen von "autochthon", "spontan" und „Einsaat"?
Autochthon und spontan sind Synonymen, d.h. jene Pflanzen, die ohne Einsaat wachsen.
Gibt es eine Verpflichtungsdauer?
Es ist keine Verpflichtungsdauer festgelegt. 
Was heisst "sichtbare Pflanze"? Wann wäre der Kontrollzeitpunkt? Würden auch niederwüchsige frühblühende Arten angerechnet?
Um eine positive Wirkung auf die Landschaft und die Biodiversität zu haben, müssen Pflanzen sichtbar sein. Niederwüchsige frühblühende Arten werden auch angerechnet. Der Kanton ist für den Kontrollzeitpunkt zuständig. Der Kanton ZH hat dies bereits etabliert und kann sicher nützliche Hinweise geben.
Mit Heugras- oder Heudruschsaaten neuangesäte Wiesen
Sind Zusatzbeiträge bei dieser Massnahme möglich bei Kleinflächen mit hohem Anteil an Handarbeit (z. B. steile Böschungen)?
Nein, es gibt schon für steilen Flächen den Hangbeitrag.
Gestaffelte Nutzung auf Betriebsebene
Wenn ein Teil der Wiesen in öI-Schwerpunktraum liegt, müssen diese Wiesen vor oder nach Schnittzeitpunkt genutzt werden oder kommt es nicht darauf an, damit die Wiese mit dieser Massnahme für den Anteil "wertvoll" gilt?
Die Massnahme "Gestaffelte Nutzung auf Betriebsebene" muss auf den Bedürfnissen der Zielarten basieren. 
Was bedeutet die gestaffelte Nutzung genau? 
Wenn ein Betrieb 20 ha Wiesen BFF hat, muss er minimal 50 % dieser BFF also 10 ha zum DZV SZP mähen. Die übrigen Flächen kann die Betriebsleiterin/der Betriebsleiter gestaffelt nutzen. D.h. sie/er könnte z.B. 3 ha (und max. 5 ha) vor dem DZV SZP mähen. Ebenfalls 3 ha BFF (bzw. 5 ha) sollten nach dem DZV SZP gemäht werden, und zwar ca. gleich viel später, wie die übrigen Flächen der gestaffelten Mahd früher gemäht wurden. Die Grundidee ist, dass die gleiche Fläche später wie früher gemäht wird.
Muss der Rückzugsstreifen immer wechseln oder kann der am Ort bleiben?
Er muss immer wechseln.
Neuschaffung, Erhaltung und Pflege von Kleinstrukturen
Wie sind die Strukturen an den ÖLN anrechenbar: effektive Fläche (inkl. oder exkl. Pufferstreifen)?  Wie, wenn auf einer BFF oder wenn ausserhalb BFF)?
Bei der ÖLN-Anrechenbarkeit ist uns ein Fehler unterlaufen. Die ÖLN-Anrechenbarkeit ergibt sich über den Kulturcode (ausser bei Kleinstrukturen).
Auf Betriebsfläche: Wald? Gebäude (zB. Flachdächer als Ruderalfläche)?
Am Waldrand ja, aber nicht auf den Gebäuden.
Was ist möglich, zB. Mindestanzahl pro Betrieb oder pro ha LN, Anforderung an Lage oder Anordnung, flächiger BFF-Typ-16 mit Strukturen ("Strukturstreifen"/"Strukturfläche"), Beitrag nur bei guter Verteilung (verschiedene Strukturen auf kleiner Fläche "Grossstruktur" oder Mindestabstand von Strukturen zueinander)? Das BLW fordert keinen Mindestanzahl. 
Dies wird bei der Festlegung des Beitragsansatzes definiert.
Wie wird mit Strukturen auf BFF umgegangen, gibt es einen Beitrag für die BFF + Beitrag Kleinstrukturen, oder sind Strukturen auf einer BFF Teil der PrBL-Massnahme dieser Fläche (zB. "strukturreiche Weide" oder "ext. Weide" + "Kleinstrukturen")?
Dies wird bei der Festlegung des Beitragsansatzes definiert.
Gebietsspezifischer Zusatzbeitrag
Ist der Beitrag auch für LQ möglich?
Nein --> nur BD
Was bedeutet "Massnahme auf Fläche" und "Element"?
Eine Massnahme auf Fläche ist beispielsweise eine Massnahme auf einer Wiese, während eine Massnahme auf einem Element beispielsweise einen Baum betrifft (der nicht flächig ist). 
Kann das PrBL-Projekt genauer definieren, welche Massnahmen einen Förderbeitrag erhalten und welche nicht?
Ja
Gemäss Bundesmassnahme "Gebietsspezifischer Zusatzbeitrag" gelten als "Gebiet mit Zusatzbeitrag" sowohl "Schwerpunktraum öI" wie auch eine "gleichwertige Grundlage".
Korrekt.
Beitrag pro Betrieb bei hohem Anteil ökologisch wertvoller Flächen
Ist ein abgestufter Beitrag möglich in Abhängigkeit des Anteils ökologisch wertvoller Fläche pro Betrieb (z. B. ab 7% in TZ oder spezifisch für Acker-BFF)?
Nein, die Mindestanteile sind nach Höhenstufen festgelegt. Es ist nicht zielführend, schon ab 7% ökologisch wertvollen Flächen in TZ diesen Beitrag zu bezahlen. Die Idee ist, BrBL zu bezahlen, wenn die Massnahmen wirkungsvoll sind oder wenn sie dazu beitragen, eine positive Leistung zu finanzieren. Die Erreichung von OPAL-Zielwerte ist deshalb die Basis für diesen Beitrag.
Gemäss Richtlinie Kap. 6.4 Seite 27 gelten Flächen "innerhalb Schwerpunktraum öI" als ökologisch wertvoll und können für den Indikator "Anteil ökologisch wertvoller Flächen" (Kap. 2.6) angerechnet werden.
Nein: Als ökologisch wertvoll gelten gemäss Richtlinie Flächen, welche innerhalb der Schwerpunkträume öI sind UND zugleich Massnahmen «regionale Biodiversität» enthalten. Flächen innerhalb der Schwerpunkträume öI ohne Massnahmen «regionale Biodiversität» gelten nicht als ökologisch wertvoll.
Sind nur die bis 2028 angemeldeten regionsspezifischen BFF an die ökologisch wertvollen Flächen anrechenbar oder können mit dem PrBL-Projekt weitere regionsspezifische BFF eingereicht werden?
Die heutigen Typ-16 Massnahmen müssen als regionale Massnahmen beantragt und vom Bund geprüft werden. Wenn sie zu den 7 % bzw. 3.5 % BFF an die ÖLN-Anforderung betreffend Biodiversität anrechenbar sind, werden die Flächen mit diesen Massnahmen als ökologisch wertvolle Flächen gelten. Im Rahmen der rBL Projekte werden die Kantone auch weitere regionale Massnahmen als ÖLN-anrechenbar beantragt werden können. Wenn sie als an den ÖLN beurteilt werden, gelten die Flächen mit diesen Massnahmen auch als ökologische wertvolle Flächen.
Pflanzung von einheimischen Einzelbäumen und Hochstammfeldobstbäumen 
Darf der Kanton die Bundesmassnahme auf einheimische Einzelbäume einschränken?
Ja
Können für Hochstamm-Bäume zusätzlich zu QII noch Beiträge gezahlt werden (zB. zusätzlich für Wert der Bäume)?
Nein, nur für die Pflanzung. Alles weitere ist mit den BDB abgedeckt. Dies hat sich aus den Workshops im co-creation Prozess ergeben.
Wäre ein Beitrag möglich für z.B. nur Birnbäume, oder müssen dann alle Obstbäume gezahlt werden?
Ja, es ist möglich, nur eine Baumart finanziell zu unterstützen, wenn dies für das BrBL-Projekt als sinnvoll erachtet wird.
Pflege von einheimischen Einzelbäumen
Ist diese Massnahme auch bei zB. Eichen-Hainen möglich, wenn viele Bäume auf einer Wiese/Acker?
Theoretisch ja
Heckenpflanzung
Müssen nur bei der Pflanzung die Anforderungen an QII erfüllt werden oder müssen die Hecken auch als QII angemeldet werden?
Bei der Pflanzung müssen die Anforderungen an QII erfüllt werden. Dann sollte die Hecke so wachsen, dass sie bald als QII-Hecke anmeldbar sein kann.
Pflege einer Nicht-BFF Hecke
Ist ein Zusatzbeitrag für artenreiche Hecken (Anforderungen an Gehölz wie QII) als regionaler Beitrag möglich?
Nein, dies soll über den Beitrag BFF QII entschädigt werden.
Sind Feldgehölze und Ufergehölze mitgemeint?
Ja
In den Anforderungen steht "Die Hecke ist vor Vieh und Wildtieren zu schützen." -> muss die Hecke ausgezäunt werden?
Ja
Erhaltung und Pflege von Tümpeln und Teichen
Was heisst, "die Wasserfläche darf nicht verlanden", nicht austrocknen oder nicht zuwachsen?Temporäre Tümpel möglich? 
Das heisst, dass Teichen und Tümpeln nicht zuwachsen dürfen. Tümpel können austrocknen (was für die Biodiversität von Tümpeln positiv ist).
Sind die "max. 20 Aren pro Betrieb", inkl. oder exkl. Pufferstreifen gemeint? 
Dies wird im Rahmen des MGDM zu BrBL festgelegt.
Darf ein Tümpel (exkl. Pufferstreifen) >1Are sein und in der LN bleiben? 
Die Tümpeln sollen an die LN anrechnen, sofern die Anforderungen an die LN eingehalten werden.
Regionale Massnahmen
Was wird der Inhalt der Negativliste sein?
Im Rahmen der Genehmigung der Landschaftsqualitätsprojekte wurden bestimmte Massnahmen nicht bewilligt. Diese Liste gilt auch für den BrBL. Sie wird im Laufe der Prüfung der Projektentwürfe und Gesuche aktualisiert. Grundsätzlich gilt: Massnahmen mit hohen Mitnahmeeffekten ohne Zusätzlichkeit und mit geringer Wirkung für die Biodiversität und/oder Landschaftsqualität werden nicht bewilligt.
In einer Arbeitsgruppe mit den benachbarten Kantonen ist das Anliegen aufgekommen, die Beitragsberechnung bei den extensiv genutzten Weiden QI und QII zu überprüfen. Wir schätzen den Aufwand höher ein als die bisherigen Beiträge sind.
Eine Erhöhung der Beitragssätze für die BFF QI und QII im Rahmen der BrBL Projekte ist nicht vorgesehen. Die BrBL Massnahmen müssen über die BFF QII und QI Anforderungen hinausgehen und auf die Bedürfnisse der Ziel- und Leitarten der BrBL Projekte ausgerichtet sein. Ausserdem werden Massnahmen mit hohem Mitnahmeeffekt nicht mehr finanziert. Eine Erhöhung der Beitragssätze für BFF QI und QII über die BrBL-Massnahmen ist daher nicht gerechtfertigt.
Zudem stellt sich die Frage für uns, ob für strukturreiche Weiden (Strukturanteil von 5% wie QII) ein höherer Beitrag als QI + QII finanziert werden könnte, wenn die Kostenberechnung dies ergäbe. Würde das BLw die Berechnungen prüfen und die Beiträge gegebenenfalls anpassen?
Eine Erhöhung der Beitragssätze für die BFF QI und QII im Rahmen der BrBL Projekte ist nicht vorgesehen. Die BrBL Massnahmen müssen über die BFF QII und QI Anforderungen hinausgehen und auf die Bedürfnisse der Ziel- und Leitarten der BrBL Projekte ausgerichtet sein. Ausserdem werden Massnahmen mit hohem Mitnahmeeffekt nicht mehr finanziert. Eine Erhöhung der Beitragssätze für BFF QI und QII über die BrBL-Massnahmen ist daher nicht gerechtfertigt. Der Bund wird die von den Kantonen vorgelegten Beitragssätze für regionale Massnahmen überprüfen und bei Bedarf anpassen.
Daraus ergibt sich als Anschlussfrage: Können zusätzlich zu QI+QII-Beiträgen PrBL Beiträge gezahlt werden, wenn die effektiven Kosten gemäss Beitragsberechnung höher ausfallen sollten und/oder der Wert der Weiden (Nutzungsstruktur und Lage, ökologischer und landschaftlicher Wert) höher gewichtet würde?
Die BrBL Massnahmen müssen über die BFF QII und QI Anforderungen hinausgehen und auf die Bedürfnisse der Ziel- und Leitarten der BrBL Projekte ausgerichtet sein. Massnahmen mit hohem Mitnahmeeffekt werden aber nicht mehr finanziert. Wenn die betreffende Fläche jedoch für die Biodiversität von grosser Bedeutung ist, kann sie vom Beitrag der entsprechenden Bundesmassnahme «Gebiet mit Zusatzbeitrag» profitieren.
Könnten grösserflächige Bibervernässungen (>1 Are) als eine Art "Grossstruktur" über die PrBL-Beiträge abgegolten werden?
Ja, der Kanton könnte diese Fläche bzw. eine Massnahmen darauf als regionale BrBL-Massnahme vorschlagen. Verfügt er jedoch über einen Fonds für Wildschäden (z. B. Biber, Wildschweine usw.), muss er prüfen, ob eine Doppelfinanzierung vorliegt. Der Bund wird ebenfalls mögliche Doppelfinanzierungen prüfen, da diese vermieden werden müssen.
Kann ein regionsspezifischer BFF-Typ (reg. Massnahme) definiert werden, der als ein im Gewässerraum zugelassener BFF-Typ gilt? zB. BFF ext. Wiese mit unterschiedlichen Vegetationstypen / Strukturen? Vom Beitrag her wäre es zB. Beitrag BFF QI + PrBL-Beitrag mit Gesamthöhe ähnlich Heckenbeitrag.
Es ist möglich, einen rBL Beitrag im Gewässerraum zu ermöglichen. Der Beitragsansatz und die Bewirtschaftungsanforderungen müssen aber hochwertig sein, damit der Bund sie bewilligt.
Könnten beispielsweise lineare Elemente, die ähnlich wie eine extensiv genutzte Wiese oder Saum auf Ackerland bewirtschaftet wären, und einen hohen Strukturanteil haben (zB. alle 20 m eine Struktur), als regionsspezifische BFF angemeldet werden? In diesem Fall wäre es vermutlich eine BFF "Saum auf Ackerfläche" oder eine "extensiv genutzte Wiese" mit PrBL-Massnahme Strukturen.
Ab 2028 reden wir von “regionalen Massnahmen” und nicht mehr von “regionsspezifischen Massnahmen”. Grund dafür ist, dass man eine Verwechslung zwischen den jetzt und bis voraussichtlich Ende 2027 gültigen regionsspezifischen (=»Typ-16») Massnahmen im Rahmen der Vernetzungsprojekten und den zukünftigen regionalen Massnahmen für rBL Projekte vermeiden will. Regionale Massnahmen können im Rahmen des Prüfprozess der Projektentwürfe und Gesuche für die regionale Biodiversität und die Landschaftsqualität beim Bund eingereicht werden. Der Kanton kann eine regionale Massnahme mit einem hohen Strukturanteil einreichen. Auf BFF gilt aber eine maximale Grenze von 20% und auf der übrigen LN max. 1% als Anteil von Strukturen an der Gesamtfläche.
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